
Lage wäre, über alle geringfügigen Verletzungen von 
Strafgesetzen zu beraten. Es bedarf in jedem Fall der 
sorgfältigen Prüfung, ob die Übergabe an die Konflikt
kommission sowohl die notwendige erzieherische Ein
wirkung auf den Täter als auch eine Weiterentwicklung 
der ideologischen Auseinandersetzung im Kollektiv 
selbst verbürgt. Es geht also darum, den Stand zu be
rücksichtigen, den die Entwicklung des gesellschaft
lichen Bewußtseins im Betriebskollektiv erreicht hat. 
Dabei darf man sich allerdings die Analyse nicht da
durch erleichtern, daß einfach mit der Begründung der 
ungenügenden Bewußtseinsentwicklung im Kollektiv 
die Notwendigkeit der gerichtlichen Bestrafung fest
gestellt wird. Es muß auch berücksichtigt werden, daß

unter bestimmten Voraussetzungen gerade die Über
gabe der Strafverfahren, die die Konfliktkommissionen 
vor neue, höhere Aufgaben stellt, zu einem erheblichen 
ideologischen Wachstum im Zuge der Auseinander
setzung, zu einem Sprung in der Entwicklung führen 
kann. In diesen Fällen wird es allerdings besonders 
notwendig sein, daß die Strafverfolgungsorgane die 
Konfliktkommissionen bei der Vorbereitung und Durch
führung der Beratung aktiv unterstützen.
Die richtige Lösung der Aufgaben der Strafverfolgungs
organe beim Absehen von Strafe und bei der Unter
stützung der Konfliktkommissionen wird zu einer 
größeren Wirksamkeit der Bekämpfung und Überwin
dung der Kriminalität führen.
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Zu den Aufgaben der Staatsanwaltschaft 
bei der Durchsetzung des Wirtschaftsrechts

Nachdem bereits B u l l / D ö r r e *  u n d  W  a  1 1 e r 2 sich 
zu Fragen der Zusammenarbeit des Staatlichen Ver
tragsgerichts mit der Staatsanwaltschaft geäußert 
haben, kamen ■ zum gleichen Themenkreis mit dem 
Beitrag von M a j o r / S i e b e r / D ö r r e 3  speziell 
Vertreter der Staatsanwaltschaft zu Wort. Es ist zu 
begrüßen, daß sich die Staatsanwaltschaft jetzt Auf
gaben auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts sowohl in 
der praktischen Arbeit als auch in der theoretischen 
Auswertung und Verallgemeinerung in verstärktem 
Maße zuwendet.
Mit den nachfolgenden Bemerkungen soll jedoch aus 
der Sicht des Wirtschaftspraktikers kritisch zu einer 
These von Major/Sieber/Dörre Stellung genommen 
werden, die m. E. das Wirkungsgebiet des Staats
anwalts im Wirtschaftsrecht in zu engen Grenzen sieht 
und damit unter Umständen eine Auffassung fördert, 
die die staatsanwaltschaftliche Tätigkeit zum Nachteil, 
der Volkswirtschaft einschränkt.
Nach Meinung der Verfasser liegt der Schwerpunkt der 
Beteiligung des Staatsanwalts an der vertragsgericht
lichen Schiedstätigkeit „nicht auf der wirtschaftlich
organisatorischen, sondern auf der kulturell-erziehe
rischen Seite“. Dementsprechend soll die erstere nur 
„mittelbare Bedeutung“ besitzen. Die hier getroffene 
Unterscheidung der Bedeutung ist nicht gerechtfertigt. 
Es wird verkannt, daß in einer nicht unerheblichen 
Vielzahl von Fällen, darunter auf recht bedeutsamen 
Gebieten und mit weitreichenden ökonomischen Fol
gen, ausgesprochene Gesetzesverletzungen durch Werk
leitungen, staatliche oder wirtschaftsleitende Organe 
die Ursachen ernsthafter Störungen im Wirtschafts
ablauf darstellen. Diesen Ungesetzlichkeiten entschie
den entgegenzutreten, ihre Abstellung zu fordern und 
durchzusetzen, ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Die 
Tatsache, daß der Staatsanwalt nicht berechtigt ist,
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selbst in das Wirtschaftsgeschehen einzugreifen, sich 
vielmehr darauf beschränken muß, die Herstellung des 
gesetzlichen Zustandes zu verlangen, ändert nichts 
daran, daß den Anlaß und Gegenstand seines Einschrei
tens unmittelbar wirtschaftlich-organisatorische Be
ziehungen bilden. Das auch in der Volkswirtschaft kon
sequent verwirklichte Prinzip des demokratischen 
Zentralismus bedingt es, daß durch das Gesetz Zu- 
ordnungs-, Weisungs- und Kooperationsverhältnisse 
organisiert werden. Es ist nicht einzusehen, warum 
seine Verletzung — begangen durch Ungesetzlich
keiten — die Staatsanwaltschaft nur mittelbar an- 
gehen soll.
Der Staatsanwalt wird auf dem Gebiet des Wirtschafts
rechts nicht nur innerhalb seiner Zusammenarbeit mit 
dem Staatlichen Vertragsgericht tätig werden, da 
keineswegs alle Gesetzesverletzungen zur Kenntnis des 
Vertragsgerichts kommen, sei es aus Gründen der Zu
ständigkeit, sei es, daß die Partner auf die Antrag
stellung verzichten. Aus diesem Grunde ist es nicht 
angebracht, dieses Aufgabengebiet der Staatsanwalt
schaft ausschließlich im Rahmen der Gemeinsamen 
Instruktion zu sehen und zu behandeln. Weiterhin darf 
nicht verkannt werden, daß die Befugnisse des Staats
anwalts, die Wiederherstellung der Gesetzlichkeit zu 
fordern (§§ 13 bis 15 StAG), außerhalb des Ver
tragssystems weiter reichen als die, die § 13 VGVO 
dem Vorsitzenden des Zentralen Staatlichen Vertrags
gerichts oder den Leitern der Bezirksvertragsgerichte 
einräumt, so daß bei einer allgemeinen Zurückhaltung 
gegenüber dem Bereich der wirtschaftlich-organisatori
schen Seite eine unerfreuliche Lücke entstehen würde. 
Ich möchte einige Beispiele schildern, in denen ein un
mittelbares Reagieren der Staatsanwaltschaft auf Un
gesetzlichkeiten in den wirtschaftlich-organisatorischen 
Verhältnissen notwendig ist.
Nach der AO vom 25. November 1959 zur Sicherung 
der Versorgung der Wirtschaft und der Bevölkerung 
bei Produktionseinstellungen und -Verlagerungen 
durch volkseigene und gleichgestellte Betriebe (GBl. I 
S. 883) darf die Produktion von bilanzierten und nicht- 
bilanzierten Erzeugnissen erst dann eingestellt werden, 
wenn die Zustimmung sämtlicher zuständigen Organe 
und der Abnehmer bzw. der diesen übergeordneten 
Organe vorliegt. Im Fall der Produktionsverlagerung
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